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Modul 15, Weiterbildung gemäss CZV 
 

Achtung Kontrolle! 
 
Wir sind eine asa-anerkannte Weiterbildungsstätte. Dieser Kurs wird an die obligatorische Weiterbildung gemäss CZV 
resp. FV (Fahrlehrer-Verordnung) mit 7 Std. angerechnet.  

 

Zielgruppe Fahrerinnen und Fahrer der Kat. D, D1 und C, C1 

Kursziele   Die Teilnehmenden kennen die Verhaltensregeln bei Kontrollen und wissen Bescheid über 
die Mitwirkungspflicht. 

 Sie wissen, welche Kontrollen zu erwarten sind und welche Dokumente sie jederzeit 
bereithalten müssen. 

 Sie kennen die Rechtsvorschriften und Verantwortlichkeiten bezüglich ARV und DFS. 
 Sie wissen, was unter „kriminellen Handlungen“ zu verstehen ist 

Inhalte  Kontrolle aus Sicht der Polizei und aus Sicht der Fahrerin bzw. des Fahrers. 
 Verhaltensregeln 
 Fallbeispiele beurteilen, besprechen 
 Der Alkohol-Test, 
 Kontrollen der Sicherheit 
 Stress-Signale (Schwitzen, Nervosität, etc.) und deren Wirkung auf die Kontrollorgane 

Leistungsumfang   asa-konforme Schulungsräume, 
 Moderne Ausbildungsmethoden, Kursunterlagen 
 Kursbestätigung asa 

Voraussetzungen  Aktives Mitmachen wird erwartet. 

Referenten Unsere Kurse werden ausschliesslich durch asa-anerkannte Instruktoren und Referenten mit  
hoher Fachkompetenz und Erfahrung durchgeführt. 

Teilnehmerzahl max. 16 Personen 

Kursdauer 1Tag (7 Std.) 

Kursort Sportzentrum Erlen in 8157 Dielsdorf 

Preis CHF 156.–, incl. asa-Zertifikat und incl. Mineralwasser im Kursraum. 
Parkplätze im Sportzentrum: CHF 5.—pro Tag.  
Günstige Verpflegungsmöglichkeit im SB-Restaurant der Sportanlage oder in der Umgebung. 

 

Weiterbildung: 
Aufgrund der bilateralen Verträge mit der EU hat die Schweiz die EU-Richtlinie 2003/59EG ebenfalls umgesetzt. In Folge dessen sind für alle Fahrer 
und Fahrerinnen der Kategorien C/C1 bzw. D/D1 die Bestimmungen der neuen Chauffeurzulassungsverordnung (CZV) obligatorisch. 
 


